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§ 92 LMSVG Verfall
 LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Vor Verwertung der für verfallen erklärten Waren hat die Behörde dem Beschuldigten und der durch den

Verfall betroffenen Person Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

2. (2)Die verfallenen Waren sind nutzbringend zu verwerten. Die verfallene Ware ist auf Kosten des Beschuldigten

oder der vom Verfall betroffenen Person zu vernichten, wenn eine nutzbringende Verwertung nicht möglich ist

oder die Verwertung der Ware nicht erwarten lässt, dass der erzielbare Erlös die Verwertungskosten übersteigen

wird. Die Vernichtung der verfallenen Waren ist durch den Beschuldigten oder durch die vom Verfall betroffene

Person auf ihre Kosten unter Aufsicht eines Aufsichtsorgans zulässig.

3. (3)Unbeschadet des § 90 Abs. 6 ist der Erlös der Verwertung nach Abzug der damit verbundenen Auslagen und

der etwa sonst uneinbringlichen Kosten des Strafverfahrens sowie auf der Sache allenfalls lastenden öffentlichen

Verbindlichkeiten an den Bund abzuführen.
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